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Einleitung

Das hier - für Böllstein - bearbeitete Gewannenbuch der Zent Kirch-Brombach aus dem Jahre
1757 ist ein Zahlenwerk, das zum besseren Verständnis der Aufbereitung, z. B. mittels graf-
ischer Darstellungen, bedarf. 
In einem Gewannenbuch (auch Lagerbuch) werden die in einer Gewann liegenden Parzellen
(Grundstücke) der verschiedenen Besitzer nacheinander aufgeführt. In diesen Verzeichnissen
sind Angaben über die Grundstücke (Besitzer, Lage, Größe usw.) und die den Grundherren
zustehenden Einkünfte vermerkt. Später erfolgte eine Einteilung der Gemeindegemarkungen
in Fluren; daher die Bezeichnung Flurbücher. Heute spricht man von Grundbüchern. 
Der in dem Gewannenbuch auftauchende Begriff der Hubgüter ist auf die Bezeichnungen
Hube oder Hufe zurückzuführen, in denen sich das mittelalterliche System von Grund-
herrschaft und Lehenswesen spiegelt. Unter Hube versteht man einen bäuerlichen Betrieb,
einen Bauernhof, eine Hofreite mit ausreichend bebaubarem Land, so dass einerseits die Ver-
sorgung der bäuerlichen Familie gesichert ist und zusätzlich der Grundherr möglichst große
Mengen an Naturalabgaben erzielen kann. Dabei können die Hubenflächen stark schwanken.
Der Begriff der Hubgüter bedeutet hier keine einzelnen Bauerngüter oder Bauernhöfe, son-
dern stellt die Summe der Hubenparzellen dar, die sich auf einen begrenzten Bereich in be-
stimmten Gewannen beschränken und auf wenige Besitzer verteilen. 
Die Angaben beziehen sich neben dem Grundbesitz auch auf die Steuer- bzw. Abga-
benverhältnisse in Böllstein. Sie können gleichzeitig von den Sozial-, Landwirtschafts- und
Herrschaftsumständen berichten. Es ist die Zeit des Absolutismus, in der die Bürger noch
Untertanen waren. Die Abschaffung der Leibeigenschaft und die Ablösung der Grundrenten
sollten erst Jahrzehnte später erfolgen.  

4



Das Gewannenbuch  der Zent Kirch-Brombach von 1757
Im Archiv der Gemeinde Brombachtal in Kirch-Brombach wird das sogenannte Gewannen-
buch aus dem Jahre 1757 mit dem Titel (auf dem Buchrücken): Kirchbromb., Langenbromb.,
Balspach, Bellstein, Wallbach, Stierbach, Affhöllerb., Kilsbach und Hömbacher Gewannen-
buch der ehemaligen Zent Kirch-Brombach aufbewahrt.

         
         
         
         
  

5



Die dermahlige hohe Condominial Herrschaften (nämlich Fürst Carolus zu Löwenstein-
Wertheim und Graf Georgius Augustus zu Erbach) der Herrschaft Breuberg hatte Ao. 1753
gnädigst verordnet, dass aufgrund einer großen Confußion die Gemarkungen neu vermessen
sowie die Grundbesitzverhältnisse und die Abgabenbelastungen festgestellt werden sollten.
Zu der seit 1751 angestrebten Renovatur heißt es in einem Bericht des damaligen Amtmanns
von Stockhausen: Anno 1703 ist die letzte Renovatur nebst einer Landesmeßung, jedoch ohne
Charten geschehen, so aber in manchen Stücken unrichtig befunden worden (Lit. 20, S. 26).  
Der Gesamtauftrag erging an Johann Adam Ley aus Aschaffenburg. Dem Geometer Deu-
singer wurde u. a. die Vermessung von Böllstein übertragen.
Als Maßeinheit für die Vermessung wurde die regulierte Feldruthe zu 14 Nürnberger
Schuhen festgelegt, wobei 160 Quadratruten auf den Feldmorgen anzusetzen sind und 180
Quadratruten auf den Waldmorgen. 
Die gesamten ermittelten Ergebnisse sind fein säuberlich in oben genanntes, gewichtiges
Buch (Maße: ca. 42 x 27 x 8 Zentimeter) eingetragen worden. Die Buchseiten (für Böllstein
433 - 488) weisen in Längsrichtung fünf unterteilte Spalten auf, wobei jede Grundstücks-
eintragung fortlaufend (in einzelnen Fällen fehlerhaft) nummeriert und durch Querstriche
abgeteilt ist.
In den Spalten sind folgende Angaben vermerkt:
1. Spalte: Morgenmaß unterteilt in:

- Klassifikation
- Morgen
- Ruten

2. Spalte: Anschlag unterteilt in:
- Gulden (fl)                 (1 Gulden = 60 Kreuzer = 240 Pfennige)
- Kreuzer (xr)
- Pfennig (&)           

3. Spalte: Tractus (Flur I bis Flur V) mit Angaben zu den Grundstücken: 
- Besitzer, 
- Art des Grundstücks: z. B.: Ackerfeld, 
- Lage des Grundstücks: z. B.: Gewann-Name: auf der ahlen Wießen 
- zusätzliche Lageangaben: z. B.: außen Hömbacher Mark

(Tractus I und II: Hubgüter, Tractus III: Wießen im Hohen Grund u. a., 
Tractus IV: Acker unterm Gäuschel u. a., Tractus V: Ackerfeld und Wießen) 
4. Spalte: Onus perpetuum - ständig (ständige Belastung):

- Angabe in Naturalien: z. B.: auf Bruberg, 2 Simr, 6 1/2 Sech K [Korn]
- Angabe des Währungsabzugs: z. B.: ziehet ab  22 fl, 33 xr, 3 3/8 & 

5. Spalte: Remand (von remanere; lat.: übrig lassen) zur Schatzung 
(Währungsdifferenz zwischen Anschlag - Spalte 2 - und ständiger Belastung - Spalte 4 -)
unterteilt in:

- Gulden (fl)
- Kreuzer (xr)
- Pfennig (&)

Für die Klassifikation der Felder als Grundlage für die neue Schatzung, die den Anschlag für
den Grundbesitz festlegt, sollten verständige Männer benannt werden, die die Güter in A =
gut, B = mittel, C = schlecht, D = schlechter und E = wüst einzugruppieren hatten.
Schließlich war ein sumarisches Extractum aller Güther, Capitalien und Gewerbschaften
eines jeglichen Dorfs und darinnen wohnenten Unterthanen in Duplo auszufertigen. Zu-
sätzlich wurden die Vermessungsergebnisse in einem accuraten Grundriß und Gemar-
kungscharten zeichnerisch dargestellt.
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Umrechnung der Maßangaben aus dem Gewannenbuch  
Die Berechnung der Grundstücksflächen erfolgte nach Angaben von Hallstein. Aus dem Atlas
der Gesamtherrschaft Breuberg von 1757 hat er den Maßstab entnommen und der Um-
rechnung zugrunde gelegt. Dabei gibt er die Rute zu 14 Nürnberger Schuhen mit 424 Zenti-
meter an (Lit. 12, S. 101). Somit errechnet sich für einen Nürnberger Schuh 30,29 cm, die
Quadratrute zu 17,98 qm und für den Feldmorgen 2876,8 qm bzw. für den Waldmorgen
3236,4 qm.
Mit diesen Werten ergibt sich eine recht gute Übereinstimmung der Gemarkungsgrößen für
Böllstein bei Müller (Lit. 3) von 206,9 ha zu den hier vorgestellten Berechnungen von
207,4 ha (Abweichung etwa 0,25 Prozent). Andere Angaben für den Nürnberger Schuh (Fuß)
finden sich z. B. bei Siefert (Lit. 14, S. 24) mit 30,40 cm bzw. bei Rößling (Lit. 15, S. 310)
mit 30,37 cm.

Aufteilung der Gesamtgemarkung
Die verschiedenen Formen des Grundbesitzes, wie sie im Gewannenbuch ausgewiesen sind,
teilen sich folgendermaßen auf: Hubgüter, sonstiger Grundbesitz und Gemeinbesitz (der Zent
bzw. der Gemeinde). Die Hubgüter sind aufgeschlüsselt in: Wald, Zentwald, Acker, Wiesen,
Wüstung (Ödland), Hofreiten (gegebenenfalls mit Scheuer und Garten) bzw. Häuser. Der
sonstige Grundbesitz ist ebenso unterteilt; zusätzlich wird ein Zentacker erwähnt. Beim
Gemeinbesitz ist zu nennen: Gemeindewald, Gemeindeweg (gemeiner Trieb), Hubgut-
Zentwald (in den Hubgütern gelegen), Zentwald und Zentäcker (im sonstigen Grundbesitz)
und ein Hirtenhaus. Der Anteil der Hubgüter ist in der Gemarkung nur etwa sieben Prozent
kleiner als die des sonstigen Grundbesitzes. Bei den Hubgütern handelt es sich um einen
zusammenhängenden Flurbereich (Tractus I und II) mit verschiedenen Gewannen, in denen
die Parzellen der einzelnen Besitzer liegen (siehe auch Besitzverteilung der Hubgüter). Der
sonstige Grundbesitz wird auch als eigentümlicher Besitz bezeichnet (Lit. 31).                          
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Aufschlüsselung des Gemeinbesitzes
Der Waldbesitz stellt mit fast 80 Prozent Anteil am Gemeinbesitz einen hohen wirtschaft-
lichen Wert für Gemeinde und Zent dar.

Die Grundbesitzarten in der Gemarkung
Die Ackernutzung steht im Vordergrund. Der geringe Wiesenanteil (3,5 bzw. 6 Prozent der
Gemarkungsfläche) im Vergleich zur Ackerfläche ist auffällig. Der Waldanteil beträgt etwa
22 Prozent. Der Zentwaldanteil (Kleiner Alert und Hardt) von fast 10 Prozent der Gesamtge-
markung ist beachtlich. Auch ein Zentacker wird erwähnt (2,7 Prozent).
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Die Waldnutzung der Gesamtgemarkung 
Der Zentwaldanteil ist, wie oben bereits bemerkt, bedeutend (über 40 Prozent der Gesamt-
waldfläche). Danach folgt der Hubgutwald mit etwa einem Viertel Anteil; und der Gemeinde-
anteil mit fast einem Fünftel. Die übrigen Waldbesitzer müssen sich die restlichen 12 Pro-
zent Wald teilen.

Die Aufteilung der Hubgüter
a) Die Besitzerverteilung der Hubgüter
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Die insgesamt annähernd 78 Hektar der Hubgüter waren im wesentlichen auf zwei Parteien
(Lenhard Fleck / Niclaus Bauer und Adam Hofmann / Caspar Friedrich) aufgeteilt, weitere
Besitzer hatten nur unbedeutende Anteile. So entfielen allein auf die Partei Lenhard Fleck
und Niclaus Bauer rund 83 Prozent; auf die nächste Partei (Adam Hofmann / Caspar Fried-
rich) 10,6 Prozent. Demnach waren die Hubgüter noch nicht stark zersplittert. Die
Grundherren hatten die Hubenteilung unter Erlaubnisvorbehalt gestellt und beschränkt.

b) Die Bodennutzung der Hubgüter
Auffallend wie bereits zuvor festgestellt, ist auch hier der geringe Wiesenanteil, der noch
hinter dem Waldanteil zurücksteht. Wüstes Land (Ödland) gibt es praktisch nicht. 

 
c) Vergleich der Bodennutzung von Huben des Umlandes (Gansische und 

   Echterische Huben)

Hinweis: Hecken sind nach Kunz (Lit. 23): Bauernwald ohne forstliche Pflege, Buschwald

10

58,0783
74,3%

7,2038
9,2%

12,1302
15,5%

0,6075
0,8% 0,1438

0,2%
Hubgut  Acker
Hubgut  Wiese
Hubgut Wald
Hubgut Haus
Wüstung

obere Zahl in Hektar
Gesamtfläche:78,1636ha

Bodennutzung der Hubgüter 
Böllstein 1757

6%

10%

20%

16%

13%

7%

8%

9%

80%

83%

72%

75%

1 Stierbach

2 Kilsbach

3 Hembach

Böllstein

H
ub

en
or

t

0
10

20
30

40
50

60
70

80

Hektar

Acker
Wiese
Wald,Hecken

zu 1: Gans.   Hube
zu 2: Echter. Hube
zu 3: Gans.   Hube

Bodennutzung der Huben im Vergleich 



Beim Vergleich der Bodennutzung bei Huben des Umlandes zeigt sich ein weitgehend über-
einstimmendes Bild mit den Hubgütern von Böllstein, das die Verhältnisse der extensiven
Dreifelderwirtschaft (bzw. Dreizelgenwirtschaft) widerspiegelt. Dies kommt in den geringen
Wiesenanteilen zwischen 7 und 13 Prozent zum Ausdruck (Lit. 13). Erst durch die in den
folgenden Jahren durchgeführte Aufteilung der Allmenden und den vermehrten Blatt-
früchteanbau, welcher u. a. durch nachstehende Anordnung angestoßen wurde, tritt hier eine
Änderung ein. Eine bessere Fütterung bei verstärkter Stallhaltung wird dadurch ermöglicht.
Gleichzeitig kann der Tierdung gezielter genutzt werden. Diese Maßnahmen tragen zur För-
derung der Fleischversorgung für die Bevölkerung bei.

Eine der Anordnungen die zur Aufhebung der Dreifelderwirtschaft führten
(Hessen-Darmstädtische priviligirte Land-Zeitung Nr. 2 aus dem Jahr 1777, Lit. 22)
Erst die Anordnungen im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts begannen die strenge Regle-
mentierung bei der Dreifelderwirtschaft (Flurzwang) zu lockern und schließlich ganz zu
beseitigen.
Unterm 25 Sept. a. p. ist eine F. Verordnung ergangen, darin zur Beförderung vom Anbau
der Futterkräuter und der sich darauf gründenden Viehzucht und gesamten Ackerbau gnä-
digst und landesväterlich gesetzt und eröffnet wird: 1) daß die Unterthanen sich dieses An-
baus mehr befleißigen möchten; 2)  daß der Kleebau von allem Schaaf- und anderem Vieh-
Trieb gänzlich verschont; 3) von der Abgabe des Zehendens  befreyt bleiben soll, wenn der
Klee in die letztere Fruchtsaat eingesäet wird, und folglich in die nachherige Brache zu
stehen kommt; daß, da solchenfalls bey einem dreyfluhrig eingerichteten Ackerbau, nur ein
Sechstheil der ganzen Gemarkung für die Schaaf- und andere Viehweide übrig bleibt, die
Schäfer und andre Viehhirten sich bis zur Stoppelweide an gedachtem Sechstheil begnügen
sollen; 5) daß die Unterthanen ihren Ackerbau in ordentlichen Flurbau bringen sollen, damit
die Brach- so wie die Frucht- und Klee-Stücken, so viel möglich, zusammen hangen, und
nicht stückweise durcheinander laufen; 6) wenn jemand den Klee in dem vorhinigen Brach-
feld noch ein Jahr länger läßt, und er also in die Fruchtflur käme, so soll er zwar von allem
Viehtrieb frey seyn, aber den Zehenden, doch nur von der Hauptschur, geben; 7) wüste
Strecken Landes, die mit Esparcette [Schmetterlingsblütler, Futterpflanze] und anderen
Kleearten angepflanzt werden, sollen auf 10 Jahre gänzlich Zehendfreyheit haben, und bis so
lange solches Gelände zum Fruchtertrag gebracht wird; auch sollen solche Anlagen 3 Jahre
lang von allem Viehtrieb befreyt seyn,  und nach deren Verlauf allererst die Schaafe darauf,
wie auf anderen Wiesen, zur Winterweyde von Martini bis Petri Cathedra [11. November bis
22. Februar� getrieben werden dürfen.
Die späteren Auswirkungen bezüglich des Grünlandanteils mag folgendes Beispiel verdeut-
lichen: Der Keilvelterhof in Unter-Ostern, Gemeinde Reichelsheim, der über Jahrhunderte als
ungeteilte Hube weitergegeben wurde, besaß laut der Bestandserhebungen um 1940 eine
Betriebsgröße von 35,85 Hektar, einschließlich ca. 8 Hektar Wald. Für diesen Hof wird ein
Nutzungsverhältnis von Acker- zu Grünland mit 44,5 zu 55,5 Prozent, sonst im All-
gemeinen in der Region von etwa 40 zu 60 Prozent, angegeben (Lit. 28).

Die Grundbesitzverhältnisse der Einzelbesitzer
Die Besitzverhältnisse einschließlich der Hofreiten und Häuser der Einzelbesitzer ist in der
folgenden Besitzübersicht veranschaulicht.
18 Grundbesitzernamen werden genannt (darunter haben sechs Parteien gemeinsamen Be-
sitz). Diesen stehen zehn Hofreiten und sieben Häuser zur Verfügung. Daneben ist die Ge-
meinde im Besitz eines Hirtenhauses. Die Hofreiten bzw. Häuser können folgenden Personen
zugeordnet werden: Die Hofreiten: Lenhard Fleck, Niclaus Bauer (2), Christoph Daum,
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Sebastian Daum, Lenhard Daum, Philipp Herbert, Johann Adam Trautmann, Johann Georg
Fornoff, Adam Hoffmann / Caspar Friedrich. Die Häuser: Peter Herbert, Jakob Simon, Peter
Germann, Niclaus Keil, Johann Georg Rausch, Johann Georg Scherer, Friedrich Vielhard.

a) Die Besitzübersicht

 
 

Für Johannes Vielhard wird kein Haus- oder Hofreitenbesitz genannt. Damit stellt sich
gleichzeitig in Grundzügen ein Familienaufbau von Böllstein dar. Bei den ersten fünf Be-
sitzern tauchen erstaunliche große Hektarbeträge auf, die einen entsprechend hohen Auf-
wand bei der landwirtschaftlichen Bearbeitung bedingen. Allerdings wird die Arbeits-
intensität hinsichtlich der Gesamtfläche durch die Dreifelderwirtschaft etwas verringert - ein
Teil der Bodenfläche bleibt im jeweiligen Wirtschaftsjahr brach. Trotzdem ist die Be-
wirtschaftung von über 20 Hektar bei den damals zur Verfügung stehenden Arbeitsgeräten,
abgesehen von der Inanspruchnahme von Tieren und Familienmitgliedern, nicht ohne zu-
sätzliche Hilfe an Menschenkraft vorstellbar. Hier ist an Knechte und Mägde und auch an
Tagelöhner, Kleinbauern oder Häusler zu denken. So stehen den zehn genannten Hofreiten,
wobei ein erträgliches Auskommen zumindest bei den drei kleinsten Hofreiten kaum an-
zunehmen ist, sieben Hausbesitzer mit ausgesprochen geringem Landbesitz gegenüber. In
ihnen wird man die sogenannten Tagelöhner sehen dürfen. Diese besitzen sehr wenig Land
und Vieh und sind somit auf einen Zuerwerb, sei es in Form einer zusätzlichen hand-
werklichen Tätigkeit oder Naturalienerwerb, angewiesen.
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b) Die prozentualen Besitzanteile der Einzelbesitzer bzw. Besitzergemeinschaften

c) Die Grundbesitzarten der Einzelbesitzer bzw. Besitzergemeinschaften
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Bezieht man die Verhältnisse auf gemeinschaftlichen Besitz (wohl häufig Vater und Sohn
oder Schwiegervater und Schwiegersohn), so besitzen drei Parteien und zwei Einzelbesitzer -
dem dürften acht Familien entsprechen - (Lenhard Fleck / Niclaus Bauer, Johann Adam
Trautmann / Lenhard Daum, Christoph Daum, Philipp Herbert, Adam Hofmann / Caspar
Friedrich) zusammen 95 Prozent des Grundbesitzes. Dazu gehören acht Hofreiten, wobei fünf
Hofreiten allein zwei Besitzergruppen (Lenhard Fleck / Niclaus Bauer - 3 - und Johann Adam
Trautmann / Lenhard Daum - 2 -) entfallen. Es waren also nicht einmal 50 Prozent der
Haushaltungen (bezogen auf den Haus- und Hofbesitz), die über einen auskömmlichen
Grundbesitz verfügten. Für die drei letztgenannten Besitzer gilt auch dies nur bedingt, so dass
man eigentlich bei weniger als 30 Prozent (fünf der Haus- bzw. Hofbesitzer: Lenhard Fleck,
Niclaus Bauer, Johann Adam Trautmann, Lenhard Daum, Christoph Daum) gute wirtschaft-
liche Voraussetzungen unterstellen kann.
Zu den Besitz- bzw. Sozialverhältnissen in Höllerbach Mitte des 18. Jahrhunderts schreibt
Herbert Wilhelm Debor in den Odenwälder Quartalblättern (Lit. 21, S. 21):
Demnach hatte Höllerbach 1751/52 4 Bauernhöfe und den Schafhof; das waren etwa die
selben Verhältnisse wie 1426! Es zeigt sich auch in unserem Dorf, daß im Hochmittelalter
schon alles gerodet war, was sich zur Feld- und Wiesennutzung eignete. Was dann später
noch nachgerodet wurde, war vor allem als Zuweisung an die ärmere Bevölkerung gedacht.
Diese bedürftige Bevölkerungsschicht war 1751/1752 in Höllerbach mit 13 Einspänner-
Haushaltungen und mit 3 Familie[n] ohne jede Anspannung vertreten. Die Einspänner-Fa-
milien werden wohl neben der kleinen Landwirtschaft weitere berufliche Tätigkeiten aus-
geübt haben (Handwerke, Waldarbeit, Tagelöhnerei).
Die soziale Lage war in Höllerbach schon Mitte des 18. Jahrhunderts sehr ungünstig. Den 8
Bauernfamilien (rd. 35%) standen 15 Familien gegenüber in dürftigen sozialen Verhält-
nissen, die 65% aller Einwohner ausmachten. Ein so ungünstiges soziales Verhältnis gab es
nicht in allen Ortschaften der Herrschaft Breuberg. 

Die Hubgüter und die Besiedlung von Böllstein
Können uns die Hubgüter einen Hinweis hinsichtlich der Siedlungsgeschichte von Böllstein
geben?
Die Umstände, die bei der Besiedlung einer Region ein Rolle spielen, sind sicherlich viel-
schichtig. Welchem letztendlich die ausschlaggebende Bedeutung bei Errichtung einer Nie-
derlassung zukommt, lässt sich rückblickend oft nur schwer feststellen. So kann man sich
vorstellen, dass neben der Wasserversorgung und Bodenqualität auch der Zugänglichkeit
bzw. verkehrsmäßigen Erschließung, sei es auf dem Land- oder dem Wasserweg, bei frühen
Ansiedlungen eine große Bedeutung zukommt. In unserer Region finden sich Orte im
Mümlingtal (z. B. Michelstadt) und im Gersprenztal (z. B. Reichelsheim), denen man ein ho-
hes Alter zuschreibt. Worin bei diesen Beispielen der Hauptgrund für die Ansiedlung in den
Talregionen zu suchen ist, soll in diesem Zusammenhang nicht näher untersucht werden. Zum
möglichen Einfluss der Verkehrserschließung heißt es in der Denkmaltopographie für den
Odenwald dazu (Lit. 2, S. 15):
Von großer Bedeutung war auch die Errichtung des römischen Straßennetzes, das vielfach
wohl an den Verlauf vorrömischer Wege anknüpfte, andererseits auch später die mittelal-
terliche Erschließung des ganzen Gebietes erleichterte.
Einer dieser vermuteten Altwege, noch aus vorrömischer Zeit, führte auch über die Böll-
steiner Höhe (Lit. 2, S. 26):
Ebenfalls „Hohe Straße” heißt der uralte Weg, der vom Otzberg über Hassenroth,
Böllsteiner Höhe und Spreng den langgestreckten Bergrücken der Mossauer- und der Hirsch-
horner Höhe folgt. An dieser alten Straße blieben jedoch keine Siedlungen zurück. Die äl-
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testen Niederlassungen aus fränkischer Zeit vermutet man in Höchst, Hainstadt, Rimhorn,
Reichelsheim, Beerfelden und natürlich Michelstadt. Offenbar war also für eine Ansiedlung
eine vorhandene günstige Verkehrssituation nicht unbedingt vorrangig. Die Wege auf den
Höhenzügen konnten somit einer Besiedlung zwar Vorschub leisten, hatten aber zunächst ihre
größere Gewichtung als Verkehrsverbindung
Treten bevölkerungspolitische (z. B. durch eine Bevölkerungszunahme bedingt) oder macht-
politische Gesichtspunkte in den Vordergrund (Rodung schafft Herrschaft; (Lit. 5, S. 227)),
so ergeben sich weitere Gründe für die Besiedlung einer Region. Hierzu hat im Bereich des
Odenwälder Wildbanns das Kloster Lorsch seinen Einfluss geltend gemacht. Dies gilt ins-
besondere nach dem Jahre 1012, als dem Kloster Lorsch von Kaiser Heinrich II. der Oden-
wälder Wildbann übertragen und damit auch das Rodungsrecht zugestanden wurde. Dagegen
kann ein derart aktives Eingreifen von Seiten der fuldischen Geistlichkeit in hiesiger Region
nur für das Kloster Amorbach in dessen Einflussbereich festgestellt werden (Lit. 32). 
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Hinweis auf Norddeutschland (Lit. 18, S. 43):
Seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts hatten die Bremer Erzbischöfe im großen Stil die Ur-
barmachung und Besiedlung der Weserniederung geplant. Das Ergebnis blieb genauso wie
bei der Rodungsplanung im Erscheinungsbild der neuen Siedlungen sichtbar, war doch hier
wie dort Vermessung des Landes Ausdruck der Planung. Die Marschhufendörfer im Brem-
ischen entsprechen mit ihren Parallelstreifenfluren den Waldhufendörfern.  
Vergleichend hierzu Angaben aus Süddeutschland (www.bischofsreut-waldhufen.de):
Siedlungsträger der heutigen Bischofsreuter Waldhufen waren die Passauer Bischöfe [...].
Um 1100 war die Erschließung von Passau aus rund 20 km nach Norden vorgerückt [...].
Auch hierin ist veranschaulicht, wie der Grundsatz: Rodung schafft Herrschaft von der Geist-
lichkeit umgesetzt wurde.
Von einer früheren Rodungsperiode berichtet Schallmayer am Beispiel des Haufendorfes
Ober-Roden (Lit. 16, S. 11):
Aus dieser Auflistung [der vorstehenden Güter] verdeutlicht sich der beträchtliche Gebietszu-
wachs innerhalb der Gemarkung von Ober- und Nieder-Roden am Ende des 8. und zu Beginn
des 9. Jahrhunderts, der nur durch eine stark vorangetriebene Rodungstätigkeit zu erklären
ist. Ob diese nun von dem Kloster Rothaha ausging, oder ob sich hinter der Gebietser-
weiterung Aktivitäten der Lorscher Mönche verbergen, kann nicht sicher beantwortet
werden. Es ist allerdings denkbar, daß die zunächst von privater, wohl adliger Seite begon-
nene Siedlungstätigkeit von dem Kloster fortgeführt wurde. Jedenfalls verzeichnet die Klos-
terregistratur auch diesen Landgewinn und die damit verbundenen übrigen Einkünfte.
Kleberger verdeutlicht die verschiedenen Rodungsperioden im Odenwald (Lit. 17, S. 8/9): 
Der erste Vorstoß erfolgte durch das fränkische Königtum, etwa im 6./7. Jahrhundert [...].
Endgültig begonnen wurde der Ausbau im letzten Drittel des 8. Jhs durch die Reichskirche
[...]. Die Kirche hat dann im 11. und 12. Jh. ihre Kolonisationsaufgaben an die weltlichen
Grundherren abgegeben; diese haben den Ausbau vollendet).
Dabei scheint eine naheliegende Vorgehensweise deutlich zu werden: ausgehend von frucht-
baren Tallagen erschließt man die Bachläufe hangaufwärts und anschließend die Höhen-
lagen.
Rösener (Lit. 6, S. 43) bemerkt dazu: Von den großen Mittelgebirgen wie Schwarzwald,
Odenwald oder Harz waren nur die Ränder und einige Täler besiedelt worden, und auch in
den Ebenen gab es noch große Wald- und Sumpflandschaften, die erst im Hochmittelalter
systematisch erschlossen wurden.
Dies wird auch durch Le Goff (Lit. 10, S. 37) für die Hauptrodungszeit bestätigt, die er in die
Zeit von 1060 - 1200 datiert und auf die Agrarrevolution (bedingt durch bessere Gerät-
schaften und die Einführung der Dreifelder-Wirtschaft) und den Bevölkerungszuwachs zu-
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rückführt. Insbesondere aus letzterem Grund werden in dieser Zeit die zuvor genannten
Sumpfgebiete und andere Gegenden mit schlechten Böden urbar gemacht. An Böllstein mit
seinen steinigen Böden (im Volksmund daher als steinreich bezeichnet) kann in diesem
Zusammenhang gedacht werden. Soviel allgemein zu den mittelalterlichen Rodungen. 
Bei Müller (Lit. 3, S. 81) wird zu Böllstein angemerkt: Siedlung: Berglage mit zerstreut lie-
genden Häusern im Granitgebiet, [...]. Er hätte die Berglage besser als Gehängelage de-
finieren sollen, denn der Siedlungsschwerpunkt liegt eindeutig am Westhang des Höhen-
rückens. Debor (Lit. 1, S. 8) wies meines Erachtens zu Recht daraufhin, dass Böllstein an
oder in der Nähe zweier einstiger Fernverkehrsstraßen liegt (Anmerkung: oben erwähnte
Hohe Straße und eine vermutete Römerstraße Michelstadt - Brensbach; siehe auch Denk-
maltopographie). Nicht jeder wird allerdings seine Schlussfolgerungen zu diesem von his-
torischen Geheimnissen umwitterten Ort, in dem er einen Römerposten und eine Burg ver-
mutet, billigen. Immerhin weist er auf die besondere verkehrsmäßige Lage von Böllstein hin,
die bei der Entstehungsgeschichte des Ortes durchaus eine Rolle gespielt haben könnte. Die
älteste urkundliche Erwähnung datiert er in das Jahr 1300; bei Müller wird das Jahr 1347
genannt (Lit 3, S. 81).
Gibt es vergleichbare Ortslagen in der Nähe von Böllstein? 
Dies trifft für Hummetroth  zu. Es liegt an derselben Hohen Straße wie Böllstein und ebenso
quert dort eine vermutete Römerstraße (Bad König - Dieburg). In der Denkmaltopographie
(Lit. 2, S. 385) findet sich der Hinweis: Hummetroth (1314 „Humbrechtsrode”; [...] liegt auf
der Höhe [...] inmitten der großen Rodung, die auch Hassenroth, Forstel und Ober-Kinzig
aufnimmt”. Müller führt hierzu an (Lit. 3, S. 359): 1314 Humbrechtenrode, [...]. Rodung des
H. [...]. Siedlung:[...] zerstreut liegende Häuser im Granitgebiet bei einseitiger Gehängelage,
[...]. Bei Debor kann man nachlesen (Lit. 1, S. 43): Auf der Hummetrother Gemarkung steht
der bekannte römische Gutshof Haselburg. Es sind deshalb zumindest Teile des Dorfes zur
Römerzeit kultiviert worden. Das schließt nicht aus, daß die fränkischen Siedler Neurod-
ungen etwa nordöstlich der Römersiedlung vornahmen - daher der Ortsname Hummetroth.
Folgt man der Hohen Straße ein wenig weiter, so trifft man auf Hassenroth. 
Auch hierzu die Angaben aus der Literatur (Lit 2, S. 383): Das in der Höhe (340 m) liegende
Dorf Hassenroth (1316 „Hassenrode”) ist eine unregelmäßige Anhäufung von Gehöften, die
größtenteils in Hanglage an der mehrfach gewundenen Straße von Otzberg nach Bad König
stehen. Müller vermerkt hierzu (Lit. 3, S. 301): 1408 Hassenrode, [...]. Deutung: Rodung
nach Personennamen der Stämme Hasva oder Haz [...]. Siedlung: zerstreut liegende Häuser
im Granitgebiet bei einseitiger Gehängelage; [...]. Und bei Debor heißt es (Lit. 1, S. 34):
Deutung des Ortsnamens: Rodung des Hazo (oder ähnlich). Der personenbezogene Ortsname
deutet auf den Gründer der Siedlung oder einen früheren Grundherrn. K. Bosl stellte fest,
daß es sich meist um frühe Rodungssiedlungen handelt. Es könnten die Jahrzehnte um 800
gewesen sein. Die älteste uns bekannte urkundliche Nennung des Orts stammt aus dem Jahre
1385, [...].
Bei den Ortsnamensendungen wie -reuth, -roth, -rod, -rode, -rade, -rieth, -wald, -hagen u. a.
geht Rösener (Lit. 6, S. 45) von einer Gründung im Hochmittelalter aus.
In der Ortsbeschreibung von Bleicherode im Südharz wird unter anderem angeführt: 
Bleicherode ist seiner Anlage nach ein Haufendorf, das 1130 zum ersten Male in den Ur-
kunden vorkommt als „Blechenrot” [...]. Die ersten -rode-Orte treten seit der ersten Hälfte
des 9. Jahrhunderts hervor. Da sich die -rode-Orte im allgemeinen bereits in ungünstigeren
höheren Waldlagen finden, ist ein beträchtlicher Prozentsatz von ihnen wieder wüst ge-
worden. In meinem Heiligenstädter Ortsnamenbuch weise ich darauf hin, daß die -rode-Orte
zu den typischen Vertretern der Rodungsepoche des 12./13. Jahrhunderts gehören
(www.genealogienetz.de/reg/THU/NDH/bleic.html). 
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Eine Siedlungsdatierung allein anhand der Namenforschung stellt ein sehr grobes Raster dar.
Ob Hassenroth und Hummetroth daher nicht doch zu einer frühen Rodung gehören, bleibt -
trotz der relativ späten urkundlichen Ersterwähnungen der Orte rund um die Böllsteiner Höhe
- daher zweifelhaft. 
Auch die Gewann-Namen können auf eine Rodungstätigkeit hinweisen. Für Böllstein gilt dies
für den Gewann-Namen Im Roth im Norden der Gemarkung, nicht weit von der Hohen Straße
entfernt.
Doch nun zu den Hubgütern in Böllstein. 
Von den Hubgüter-Abteilungen (I und II) sind die einzelnen Parzellen in den zugehörigen
Gewannen erfasst und in dem Gewannenbuch verzeichnet. Legt man die noch heute ge-
bräuchlichen bzw. die bei Buxbaum (Lit. 11) aufgelisteten Flurnamen zugrunde und zeichnet
anhand dieser die Lage der Hubgüter-Gewanne in eine Karte, so erkennt man, dass sich diese
Flurstücke in etwa beiderseits der Hohen Straße entlang des Höhenrückens erstrecken. Die
Gewanne ziehen dabei in der Hanglage weder in Richtung auf das Gersprenztal noch in
Richtung auf das Mümlingtal weiter als etwa 370 Höhenmeter hangabwärts. Die Hub-
güter-Parzellen umfassen eine zusammenhängende Gesamtfläche von cirka 78 Hektar und
bilden dabei einen geschlossenen Komplex, der sich auf den östlichen Teil der Gemarkung
beschränkt. In dem Gewann Kleiner Alert ist ein Stück Zentwald in den Hubgüterbereich ein-
gebunden (etwas mehr als fünf Hektar). Die restliche Gemarkung, auch mit der Wohnbe-
bauung, zieht in westlicher Richtung hangabwärts und erreicht insgesamt (einschließlich
Hubgüter) eine Ortsfläche von annähernd 207 Hektar (Lit. 3, S. 81: 206,9 ha). Zeichnet sich
hier in der Lage der Hubgüter die erste Rodungsfläche ab, die sich an der Hohen Straße
orientiert und von einem Grundherrn - sei er weltlich oder geistlich - unter dem Schlagwort
Rodung schafft Herrschaft in Angriff genommen und damit zur Keimzelle von Böllstein
wurde? 
Nach dem Erbacher Landrecht, dessen Geltung auch für die Herrschaft Breuberg ange-
nommen wird, beschränkt die Hubengutsverfassung die Teilbarkeit der Hubgüter, woraus
Sperling folgert (Lit. 32, S. 50):
Das in diesem Territorium kodifizierte „Erbacher Landrecht”, dessen Hauptmerkmal die
Hubengutsverfassung ist, konservierte die Flurformen der Rodungszeit bis auf den heutigen
Tag.  
Vorstehende Überlegungen beziehen sich insbesondere auf den Zeitpunkt, ab dem eine
ständige Besiedlung angenommen werden kann. Sieht man sich in der näheren Umgebung
von Böllstein um, so stößt man allerdings auf Anzeichen früherer Niederlassungen: z. B. auf
den Ringwall bei Lichtenberg und die Hügelgräber u. a. bei Brensbach und östlich von Mittel-
kinzig. Leider ist der Forschungsstand zu den sich daraus ergebenden Siedlungsfragen für
diese Zeitstellung in der Region, wie im ganzen Odenwald, unbefriedigend. In letzter Zeit hat
sich bei archäologischen Untersuchungen in anderen hessischen Mittelgebirgen gezeigt, dass
durchaus mit einer Besiedlung ab der Bronzezeit auch in höheren Mittelgebirgslagen (bis
etwa 400 Höhenmeter) zu rechnen ist. Beispiele finden sich im Taunus, Vogelsberg und der
Rhön. So konnte Meike Lagies (Lit. 19) dies pflanzenanalytisch indirekt am Pflanzenbestand
in einem Hochmoor im Spessart nachweisen. Es finden sich für die Zeit von 900 - 500 v. Chr.
Spuren einer Besiedlung und, nach einer geringeren Siedlungsintensität, dann wiederum im
11. Jahrhundert verstärkte menschliche Aktivität im Rahmen der hochmittelalterlichen Rod-
ungsphase, die teilweise allerdings auch wieder von Wüstungsphasen abgelöst wurde. 
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Gemarkung Böllstein mit durchziehender Hoher Straße und den Hubgütern-Gewannen  (gepunktete 
Einzeichnung)

Die Abgaben
Bei den Abgaben war für den Grundherren nicht nur die neugewonnene und bewirtschaftete
Landfläche von Interesse, sondern auch die Anzahl der Steuerzahler. 
In der Urkunde aus dem Jahre 1300 (Ersterwähnung von Böllstein (Lit. 33))  finden sich für
die villa Bylstein dazu keine Angaben. 1426 werden in Böllstein 11 Lehen, 1432: 11 ½ Lehen
(Lit. 7, S. 15) verzinst. Dies dürfte der Anzahl der Hofstätten entsprochen haben. 1428 sind in
den Rechnungsbüchern der Grafen von Wertheim für Böllstein u. a. 13 Fastnachts- und 13
Sommerhühner als Abgaben genannt (Lit. 34, S. 405). In einer Urkunde von 1439 ist von
einer Hube in Böllstein die Rede, auf der vier Bauern sitzen. Die Einnahmen und
Berechtigungen hiervon wurden an das Niederadligengeschlecht der Gans von Otzberg von
Graf Johann II. von Wertheim als Lehen vergeben. 1454 sind es 8 Familien (Lit. 35, S. 16).
Im Salbuch der Zent Kirch-Brombach von 1557, das ebenfalls im Gemeindearchiv von
Brombachtal verwahrt wird (Lit. 7, S. 16/17), sind achthalb Viertelsgut verfronte Güter
und eine gefreite Hube genannt. Im Messbuch der Zent Kirchbrombach aus dem Jahre 1703,
das sich gleichfalls im Gemeindearchiv von Brombachtal befindet, werden nach den schwe-
ren Verwüstungen und dem Bevölkerungsschwund des 30-jährigen Krieges  5 Grundbe-
sitzer erwähnt: Lenhard Daniel Vilhardt (2 Häußlein), Hans Herbert (Haus), Bernhardt
Daum(b) (Haus und Scheuer), Christoffel Volck (Haus und Scheuer) und Peter Volck (Haus
und Scheuer). Für 1730 führt Höreth (Lit. 35, S. 16) bei 70 Einwohnern 14 Zentmänner an.
Im Gewannenbuch von 1757 haben wir es mit 10 Hofreiten und 8 Häusern zu tun, eines
davon ist das Hirtenhaus. Drei Hofreiten - mit den Hubengutbewirtschaftern: Lenhard Fleck
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und Niclaus Bauer (2) - liegen im Bereich der Hubgüter, ebenso 2 Häuser (Jakob Simon,
Philipp Herbert). Letztere Besitzer haben allerdings nur sehr geringen Landanteil an den Hub-
gütern (siehe auch vorstehende Diagramme).  
Im Mittelalter erfolgte die Besteuerung von Grund und Boden vor allem in Form von Natur-
alabgaben. Bei dem vorliegenden Gewannenbuch finden sich ebenfalls noch solche Angaben
bei den ständigen Belastungen. Vor der neuen Vermessung hatte der Amtmann von Stock-
hausen (siehe Seite 6) einen umfangreichen Fragenkatalog zu beantworten. Aus diesen Be-
schreibungen ergibt sich ein gutes Bild der damaligen Verhältnisse in der Gemeinherrschaft
Breuberg (Lit. 20, S. 29). Bezüglich der Steuern bemerkt er: 
Centh Unterthanen zahlen Schatzung, Zinnß, Leibs Broth und Theidigung, die Beisaßen aber
nichts als 3 fl Beysitz Geld. 
(Schatzung: Grundsteuer bzw. Besitzsteuer, Zins: Grundbesitzsteuer, aber auch jede andere
Steuer; Leibsbrot wohl gleichzusetzen mit Leibsbede: personenbezogene Steuer, die auch
Ausdruck der Leibeigenschaft ist; Theidigung: z. B. Besthaupt: beim Todesfall musste das
beste Stück Vieh an den Leibherrn abgeliefert werden, aber auch Bußleistungen; Beisassen:
Gemeindemitglieder, denen nicht das volle Ortsbürgerrecht zustand). 
Am Anfang der Festsetzungen der Schatzung stehen in Spalte 1 die Flächenangaben und
Bodengüteschätzung (Klassifizierung) der Ländereien, die die Grundlage für die Abgaben-
berechnungen sind. Zur Wertbestimmung wird dazu für die Gemeinden ein Schlüsselsatz zu-
gewiesen: Für Böllstein, Wallbach, Stierbach, Affhöllerbach und Kilsbach berechnet sich der
Morgen Hofreiten und Gärten durchgehend mit 16 Gulden; das Ackerfeld gemäß der Klas-
sifizierung von A nach E fallend von 8, 6, 5, 3 und 1 Gulden, die Wiesen von A bis D von 16,
12, 8 und 4 Gulden, der Privatwald mit 3 und der Zentwald mit 1 Gulden. Mittels dieser
Werte ergibt sich der Anschlag in der Spalte 2. Auskunft über den Besitzer und die Lage der
Ländereien erteilt Spalte 3. Beim Ackerland wird  in Spalte 4 eine Naturalabgabe genannt. 
Die Getreidemenge an Korn und Hafer ist hierbei als Volumenmaß festgehalten und zwar als:
Simmer, Sechter oder Vierling. Nach Siefert (Lit. 27, S. 48) kann man zu dem Fruchtmaß
folgende Angaben machen: 
schwere Frucht: Korn (Roggen): 1 Malter  =  8 Simmer = 32 Sechter = 128 Vierling, der
Malter zu 139,52 Liter; 
leichte Frucht: (Hafer): Einteilung wie zuvor, der Malter zu 174,38 Liter (Aschaffenburger
Maß). 
In derselben Spalte wird, unter dem Hinweis ziehet ab, ein Geldbetrag zum Abzug vom
Schatzungswert angegeben, der die ständigen Belastungen berücksichtigt. Es verbleibt der
Differenzbetrag in Spalte 5, die überschrieben ist: Remand zur Schatzung. Bei den Wiesen
gibt es keine Naturalabgabe, so dass mit dem Geldwert direkt der Differenzbetrag errechnet
wird. Die Summen dieser Restbeträge stellen den Gesamtschatzungsbetrag des Besitzers dar
(Schatzungskapital), von dem ein  Teil zu versteuern war.
In der Herrschaft Breuberg [...] entrichteten die Untertanen an die Condominatherrschaft
jährlich zwei Schatzungen, eine auf Petri, [22. Februar] die andere auf Bartholomaei, [24.
August] und jede betrug von 100 fl. Schatzungskapital 2 fl. 15 albus, im ganzen 5% (Lit. 31,
S. 105).       

a) Die Bodenklassifizierung
Aus folgendem Diagramm ergibt sich die Verteilung der Bodengüteschätzung der Hubgüter.
Insgesamt werden über Zweidrittel der Böden als schlecht (Klassifikation C und D) ein-
geschätzt. Die Bodengüteklassifizierung der sonstigen Flächen unterscheidet sich nur in we-
nigen Prozenten von der der Hubgüter. Für den Waldbesitz wird keine Bodengüteschätzung
erhoben, ebensowenig für die Gemeindewege. Für diese wird auch kein Schatzungskapital
genannt. 
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b) Beispiele für die Besteuerungsberechnung
Als Beispiel für Ackerland sei hier die laufende Nummer: 14 a, (a da Nr. 14 dreimal genannt
wird) ausgewählt.
Unter der Spalte 1 Morgenmaß (Morgenmaas) wird die Klassifizierung (Claß) und die Fläche
in Morgen (M) und Ruten (R) erfasst.

Claß: B ¼, C ¼, D ½, M: 22 ¼, R: 3 
Daraus errechnet sich in der Spalte 2 der Anschlag also die Wertermittlung in Gulden (fl),
Kreuzer (xr) und Pfennig (&).

Anschlag: fl: 94, xr: 38, &: 2 1/8, 
Die Spalte 3 ist überschrieben mit Hubgüter und Tractus I (also Abteilung I) und beinhaltet
die Beschreibung des Grundbesitzes nach der Lage mit Gewann-Namen, gegebenenfalls wei-
terer Ortsangaben und Nennung des Besitzers:

Nic. Bauer, Acker, die Sommer-Korn-Stoppel  
Die Spalte 4 ist mit Onus perpetuum ständig überschrieben, also soviel wie ständige Be-
lastung. Hier steht dito, da die Steuern, wie die vorgenannten, an Breuberg zu entrichten sind
(Auf Brberg).
Dann folgt die Aufzählung der Naturalabgabe:

1 Simr, 7 7/8 Sech K, 1 Sim, 2 Sech H
Die stark verkürzte Schreibweise ist wie folgt zu lesen:
1 Simmer, 7 7/8 Sechter Korn, 1 Simmer, 2 Sechter Hafer
Darunter heißt es:                   ziehet ab: 15 fl, 24 xr 
Die letzte Spalte Remand zur Schatzung ist auch in Gulden, Kreuzer und Pfennig unterteilt.
Aus ihr ergibt sich der Differenzbetrag von Anschlag und ständiger Belastung; also 
                                                fl: 79, xr: 14, &: 2 1/8.
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2 1/81479dito
1  Simr, 7 7/8
Sech K, 1 Sim,  
2 Sech H
ziehet ab:
15 f 24 xr

Nic. Bauer, Acker, die
Sommer-Korn-Stoppel

2 1/83894322 1/4B1/4
C1/4
D1/2

&xrflständigTractus I&xrflRMClaß

Remand zur
Schatzung

Onus
perpetuum

HubgüterAnschlagMorgenmaß

Nun ein Beispiel für die Wiesenbesteuerung:
Laufende Nummer: 16

Claß: D, M: 3/4, R: 32; 
Anschlag: fl: 3, xr: 48; 
Tractus I: Fleck et Bauer, die Kehr-Wießen,
onus perpetuum: dito (auf Brberg), 4 xr, ziehet ab: 40 xr; 
Remand zur Schatzung: fl: 3, xr: 8.

Die ständige Belastung beträgt also genau den zehnten Teil des Abzugs vom Schatzungswert
(4 xr zu 40 xr). 

Was war zu dieser Zeit ein Malter Korn wert? Dazu gibt die Gemeinderechnung von Erbach
aus jener Zeit Auskunft:
Rechnung über Ein- und Ausgabe Geld und Früchten bey der Bürgermeisterey zu Erbach.
Von Petri [22.Februar] 1759 bis wieder dahin 1760.
Damals wurde der Malter Korn für  3 Gulden 40 Kreuzer und der Malter Hafer für 3 Gulden
20 Kreuzer verkauft.

Die Grundherren
Die Berechtigungen an den ständigen Belastungen stehen für die Hubgüter fast ausschließlich
der Gemeinherrschaft Breuberg zu; also unseren beiden zuvor genannten Herren, Fürst Karl
zu Löwenstein-Wertheim und Graf Georg August zu Erbach. Lediglich die beiden letzten
fortlaufenden Nummern der Hubgüter-Parzellen (50, 51) sind Löwenstein und Fürstenau zu-
geordnet. Dabei findet sich bei Nummer 51 ein nachträglicher Hinweis: zum gansischen ge-
zogen. Es handelt sich um einen Acker von etwa 6 Hektar Fläche (ca. 21 ½ Morgen). Unter
Nummer 50 ist eine Wiese mit einem Flächenmaß von ca. 1 Hektar registriert. Weitere Hin-
weise auf die Gans von Otzberg (1694 ausgestorben) finden sich bei Ortsangaben, die sich
auf das Gewann Hermetsfeld oder Hermetsgrund beziehen, das an die Affhöllerbacher Ge-
markung anstößt. Es heißt dort bei fünf Ackerflächen mit fast 12 Morgen (etwas über 3 Hek-
tar): so ganßisch. Die Abgaben nehmen nunmehr Löwenstein und Fürstenau ein. Bei den üb-
rigen Gemarkungsteilen sind verschiedene Gewanne in gemeinsamen Besitz der Gemein-
herrschaft Breuberg einerseits und der Partei Löwenstein und Fürstenau andererseits. Schon
Colmar (Lit. 24, S. 13) hat bei Kilsbach und Stierbach ähnlich komplizierte Abgabenver-
hältnisse vorgefunden:
Nach der Erbacher Teilung von 1731 (endgültig 1747) gelangen die Grafen von Erbach-
Schönberg in den Genuß der erbachischen Hälfte der Herrschaft Breuberg, so daß von da an
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die Affhöllerbacher 50% ihrer Abgaben zur Fürstlich-Löwenstein-Wertheimischen (Graf
Maximilian Carl war seit 3.4.1711 „Fürst” zu Löwenstein) Rentei auf dem Breuberg, die an-
deren 50% an das Gräflich-Erbach-Schönbergische Rentamt in König liefern, womit sie er-
neut das alte Sprichwort widerlegen, niemand könne zwei Herren dienen.
Eine Sonderentwicklung machen die ehemals Gansischen und Echterschen Güter durch, die
„nach der Hochgräflichen Landesteilung” zur Hälfte dem Haus Erbach-Fürstenau zufallen,
so daß die Kilsbacher und Stierbacher ihre Abgaben an 3 (!) verschiedene Renteien zu liefern
haben: zu Breuberg und König kommt hier noch die Kellerei Michelstadt für den Fürstenauer
Anteil. 
Letzteres gilt offensichtlich auch für die ehemaligen Besitzungen der Ganse in Böllstein, die
ja Berechtigungen im ganzen Umkreis um den Schnellerts innehatten. Weiter unten wird der
Gewann-Namen Wallbrunn sprachlich erläutert. Es soll hier darauf hingewiesen werden, dass
die Niederadligenfamilie von Wallbrunn vorübergehend Einnahmen (nach 1484) von Böll-
stein hatte, wie sich aus dem Wallbrunnischen Zinsregister ergibt (Lit. 30, S. 22). Es sind dies
Anteile, die aus dem Eppsteinischen Anteil an der Herrschaft Breuberg stammten.  
Die anteilmäßige Besitzverteilung nach dem Flächenmaß stellt folgende Grafik dar. Von den
zehn Hofreiten und sieben Häusern sind zwei Hofreiten (Christoph Daum sowie Johann
Adam Hofmann / Caspar Friedrich) und vier Häuser (Peter Germann, Peter Herbert, Niclaus
Keil und Johann Georg Scherer) an Löwenstein und Fürstenau abgabepflichtig, die übrigen an
die Gemeinherrschaft Breuberg. 
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Gemarkungsübersicht nach der herrschaftlichen Abgabenzuordnung
(nach der Gewannkarte von Buxbaum)

Gepunktete Bereiche:    Abgaben an Löwenstein und Fürstenau
Bereiche mit Querstrichen:        Abgaben an Löwenstein und Fürstenau sowie Gemein-         
                                                   herrschaft Breuberg
Senkrechte Striche:                abgabenfreier Gemeinbesitz (Allmende, Zentwald)
Nicht besonders ge-
kennzeichnete Bereiche:            Abgaben an Gemeinherrschaft Breuberg

Die die ganze Gemarkung durchziehende gestrichelte Linie trennt die Hubgüter im Osten von
den übrigen Ländereien.
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Die Gewann-Namen
Übersicht
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Gewannenbuch 1757 Buxbaum Olt (Lit. 25,S.47) Olt (amtl . Namenform) Katasterkarte Orig. Bemerkung

               ?                          ? Affhöllerbacher-Grund Affhöllerbacher Grund                          ?
Albertsdälle (455)                          ?                          ?                          ?                          ? bei Unterm Gäuschel
Kleiner Alert  (446)                          ?                          ?                          ?                          ? bei Schafhecken

Beim Almants Baum (436)                          ?                          ?                          ?                          ? bei Hessel Äckern

Almen (456) Die Alme (43)                          ? Almen Die Alme

Alment (471)                          ? Allmend                          ?                          ?
Olmansgrund (461), 
Ollmesgrund (458) Almersgrund (30) Almers-Grund Almersgrund Almersgrund

Auf der Ahlenw ießen (433) Auf der ahle Wiese(2,3) Alten-Wiese Auf der Ahlenw iese Auf der Ahlenw iese

Ahlenberggrund (447) Im Ahlenberg (17) Alte-Berg Im Ahlenberg Im Ahlenberg
Im Bangert (472)                          ?                          ?                          ?                          ? im Siedlungsbereich

Böcksw ieße (439) Bochsw iese (8)                          ?                          ? Böcksw iese Straßenname

Bornw ießen (476) Bornw iesen (7) Born-Wiese Die Bornw iese Die Bornw iesen

Im Büschel (470) Im Büschel (33) Büschel Im Büschel Im Büschel
Dörr Acker (465,466)                          ?                          ?                          ?                          ? die Dörr- u. Grundäcker

Eberts Krech (443) Ebertsrech (19) Eberts-Krech Ebertskrech Ebertskrech

Auf der Ecken (479) Auf der Ecke (48) Ecke Auf der Ecke Auf der Ecke bei Waldbronn

               ?                          ? Ecken-Buckel                          ?                          ?
Eichen Knoß (460) Eichenknoß (31) Eichen-Knos Eichenknos Eichenknoss
Eichw äldgen (433) Eichw äldchen (4) Eichenw äldchen                          ? Eichw äldchen

Im ahlen Feldt (434)                          ?                          ?                          ?                          ? beim Eichw äldlein

Unterm Gäuschel (455) Unterm Gauschel (25) Gauschel Unterm Gauschel Unterm Gauschel

Im Gäuschel (450) Gauschel (24)                          ?                          ? Gauschel
Geysw ieße (477, 478, 479)                          ?                          ?                          ?                          ? bei Grubenw iese

Grubenw ieße (479) In der Grube (46) Grube In der Grube In der Grube bei Steegw iese

Gründel Wieße (435) Grundw iese (6)                          ?                          ? Gründelsw iese

Am hohen Grund (444) Im hohen Grund (22) Hohen-Grund Im hohen Grund Im hohen Grund
Grund-Acker (466) Grundäcker (38)                          ?                          ? Grundäcker

Am Hömbach Weeg (435) Am Hembacher Pfad (5) Hambacher Pfad Am Hambacher Pfad Am Hembacher Pfad

Am Harth (487) Haard (39) Hardt Die Hardt Hardt

Haaßenw ieße (468) Haasenw iesen (34)                          ?                          ? Hasenw iesen
Heßßel Acker (435) Die Hässeläcker (1) Hasel-Äcker Hasseläcker Hässeläcker

Am Heßßelreihn (481) Am Häßelrain (42) Hasel-Rain Am Haselrain Am Hasselrain

Hermetsgrund (482) Im Hermetsgrund (40) Hermets-Grund Im Hermetsgrund Im Hermetsgrund

Herdelsw ieße (462) Hertelsw iesen (37)                          ?                          ? Hertelsw iesen
Im alten Hof (468) Die alten Hofäcker (35)                          ?                          ? Alte Hofäcker

Klee-Wießen (467) Kleew iesen (36)                          ?                          ? Kleew iesen

Kehr-Wieße (437)                          ?                          ?                          ?                          ? bei Sommerkornstoppel

Auf dem Metzert (481)                          ?                          ?                          ?                          ? bei  Waldbronn

                         ? Am Ort (10)                          ?                          ?                          ?
Im Roth (451) Im Roth (23) Rod Im Roth Im Roth

Schafhecken (444) Schafhecken (20) Schaf-Hecken Schafhecken Schafhecken

Schnellhanßengrund (464) Im Schnellhansengrund (28)                          ?                          ? Im Schnellhansengrund

Seew iesen (474) Die Seew iesen (11)                          ?                          ? Die Seew iesen Straßenname

                         ?                          ? Sommer-Korn-Stennel Sommerkornstennel                          ?
Sommer Korn Stoppel (436) Sommerkornstoppel (16) Sommer-Korn-Stoppel                          ? Sommerkornstoppel

Steeg-Wießen (476) Steegw iese (47)                          ?                          ? Steegw iese bei Grubenw iese

Im Stein (481) Im Stein (41) Stein Im Stein Im Stein bei Heßßelreihn
Buch Stöckw ald (477) Stockw äldchen (45) Stock-Wäld-chen Im Stockw äldchen  Stockw äldchen

Stock-Wießen (441) Stockw iesen (15)                          ?                          ?                          ? bei Siedlung (Waldstr.)

Stompw äldgen (455)                          ?                          ?                          ?                          ?
Straßen-Wäldgen (442) Straßenw äldchen (14,18) Straßen-Wäldchen Straßenw äldchen Straßenw äldchen
Im Striedt (453) Im Stritt (13,21) Struth Im Strieth Im  Stritt

                         ? Strittw iesen (12)                          ?                          ?                          ?
Im Waldtbronn (480) Im Wallbrunn (44) Wallbrunn Wallbrunn Im Wallbrunn

Wald-Wießen (447)                          ?                          ?                          ?                          ? im kleinen Alert ?

                         ?                          ? Wanne                          ?                          ?
Auf der Wansthöhe (456) Wansthöhe (26) Wanst-Höhe Wansthöhe Wansthöhe

                         ? Der Wanst (27) Wanst Die Wanst Der Wanst

                         ? An der Wanst (29)                          ?                          ? An der Wanst

Wastberts Wieße (438) Westbertsw iesen (9)                          ?                          ? Westbertsw iesen
Im Weidich (438)                          ?                          ?                          ?                          ? bei Wastbertsw iesen

Läppgenw ießen (460) Wiesenlappen (32)                          ?                          ?                          ? Im Büschel ?

Am Wiesengrund (463)= Grundw iese (?) siehe oben                          ?                          ?                          ?



Für die Ortsbeschreibung der Ländereien waren die Gewann-Namen von besonderer Be-
deutung. Allein um den Flurzwang einhalten zu können, war jeder Landwirt gezwungen, über
die Lage der Felder und Wiesen und ihre Zuordnung zu den Gewann-Namen genau Bescheid
zu wissen. In die heutigen Flurkarten sind nicht alle Ortsangaben übernommen worden (siehe
vorstehende Übersicht). Trotzdem sind die Gewann-Namen weiterhin Orientierungshilfe für
Landwirtschaft und Verwaltung. Ältere Einwohner von Böllstein können auch heute noch
Namen zuordnen, die nicht mehr in den offiziellen Flurkarten genannt werden. So ist der oder
das Metzert ein Teil von der Gewann Im Wallbrunn.
Bei der Übersicht ist die Schreibweise nicht von entscheidener Bedeutung, allerdings wurde
der Ollmesgrund (Seite 458) bzw. auch Olmansgrund (Seite 461) von Buxbaum als
Almersgrund (Nummer 30) gelesen und später auch so weiter geführt. Verschiedene Orts-
angaben finden sich weder bei Buxbaum noch bei Olt oder in offiziellen Flurkarten. Da hier
keine Angaben bekannt sind, erscheint in der Übersicht ein Fragezeichen. Die Nummern-
angaben beim Gewannenbuch beziehen sich auf die Seitenzahl und bei Buxbaum auf die
Nummer des Gewanns in seiner Gewannkarte. Auch zwischen der amtlichen Namenform bei
Olt und den Angaben der Katasterkarte treten noch kleine Unterschiede auf. Auf den Namen
Im Roth wurde bereits hingewiesen. Interessant ist auch die Bezeichnung Im alten Hof.
Näheres ist hierzu nicht bekannt. Die Herdelswiese ist wohl einem Einwohner zuzuschreiben,
der 1557 als Linhart Hertel zu Böllstein auftaucht (Lit. 29, S. 138). Ob andere Eigennamen
(Ebert, Albert usw.) auf einen bestimmten Ortsbürger zurückgehen, ist nicht auszumachen.
Im Wallbrunn (von wallen: sprudeln und Bronn / Brunn: Brunnen, Quelle) entspringt der
Stierbach. Hier verweist der Flurname allerdings darauf, dass die von Wallbrunn zeitweise
Besitz in Böllstein hatten. Der Begriff Eichenknoß deutet auf einen Eichenschälwald hin (von
knos: ver- kümmert). Das Stockwäldgen (-chen) weist auf Wurzelstöcke hin. Im Striedt (Im
Stritt) leitet sich von Struth / Strieth: Buschland ab. 

Von der Beständigkeit des Ortswegenetzes
Wie man aus der gemeinherrschaftlichen Anordnung ersehen kann, wurden die
Vermessungsergebnisse in Karten festgehalten. Auf dem Titelblatt erscheint die Tabula XVIII
des Atlas der Gesamtherrschaft Breuberg (Atlas Totius Dynastiae Breubergae - Atlas der
Gesamtherrschaft Breuberg von Johann Adam Ley 1757). Schauen wir uns die Tabula näher
an.
Böllstein liegt auf der Böllsteiner Höhe, so heisst es. Aber, wie bereits bemerkt, liegt der
Schwerpunkt des  Ortes am Westhang des Höhenrückens und zieht sich, bis auf eine Höhen-
lage von etwa 360 m, in Richtung auf  Affhöllerbach zu. Eine solche Ortslage ist verkehrs-
technisch nicht leicht zu erschließen. 
Wir wollen sehen, welche Veränderungen das Ortswegenetz in den letzten ca. 250 Jahren
erfahren hat.
Wie man an den beiden gegenüber gestellten Abbildungen 1 und 2 leicht erkennen kann, ist
der größte Teil des Ortswegenetzes im Kernbereich bereits vor etwa 250 Jahren in der
heutigen Form angelegt.  Es fehlen in der Tabula XVIII  die Straße Zum Felsen, der
Wallbacher Weg, die Brensbacher Straße sowie Die Seewiesen-Straße. Die Verbindung von
dem Weg Am Sportplatz mit der Ortsmitte besteht offenbar noch nicht. Die Verlängerung der
Straße Die Seewiesen in nord-westlicher Richtung ist ebensowenig in der Karte verzeichnet.
Von der  Böckswiese führte in südlicher Richtung kein Weg zur Höhe 406,4 (Abb. 2). 
Dem gegenüber stehen ehemalige Wege, die nicht mehr in Benutzung und in gepunktetem
Verlauf in die moderne Karte (Abb. 2) eingezeichnet sind. Ein Weg führt von Affhöllerbach
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Abb. 1:  Ausschnitt aus dem Atlas Ley mit den  damaligen Dorfstraßen

Abb. 2: Damaliges Wegenetz in die heutige Karte übertragen
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kommend durch die Hardt zur Hohen Straße und durchquert dabei ein noch heute
bestehendes Wäldchen mit dem Flurnamen Stockwäldchen, das eine imposante Felsgruppe
umgibt. Stetig dem Hang folgend wird die Höhe erreicht. Die Reste des Altweges sind in dem
Wäldchen anhand von drei deutlich erkennbaren, teilweise hohlwegartigen Wegespuren noch
heute feststellbar. Ähnliches gilt für die Verbindung von der Ortsmitte (Böckswiese) Richtung
Brensbach zur Höhe 405,1 (Abb. 2). Hinter dem Anwesen Kirchbrombacher Straße 15 zieht
in einer Einsenkung im Wiesengrund zwischen zwei Waldstücken eine rinnenartige
Vertiefung in nördlicher Richtung durch die Flur mit dem Namen Im Stritt. Auf Höhe des
Friedhofs verliert sich die Geländespur. Interessanterweise zeigt sich in der heutigen Flurkarte
in dem Wiesengrund bei einem Grundstück ein in gleicher Richtung verlaufender schmaler
Streifen, der daran denken läßt, dass hier ursprünglich einmal ein Weg herausgemessen war. 
Mittels Fotokopie wurden die beiden Maßstäbe angeglichen (daher auch keine
Maßstabsangabe in den Abbildungen), die Karte des Atlas von Ley (Abb. 1) wurde abgepaust
und der Topographischen Karte Maßstab 1:25000 (Abb. 2) aufgelegt. Dabei ergab sich eine
gute Übereinstimmung, die zunächst einmal zu dem Schluss führt, dass wir es hier insgesamt
mit genauen Angaben zu tun haben. Dies bestätigt auch Rößling in seiner Abhandlung (Lit.
15) über die Vermessungsarbeit des Geometers Grimm (1703 - 1778) in der Grafschaft
Erbach. Bei dem Fotokopiervorgang kommt es allerdings zu Verzerrungen, zumindest an den
Rändern. Die Annahme der richtigen Wiedergabe der Altwege wurde auch durch die
Überprüfung im Gelände, mit den oben dargelegten Ergebnissen, bestätigt. Ältere
Ortsbewohner erinnern sich noch an die alte Wegeführung.
Der obige Ortsgrundriss (Abb. 1) zeigt Darstellungen, die als Häuser oder Gehöfte
interpretiert werden können. Es sind elf an der Zahl. 
Laut den Angaben in den Schätzungslisten des Gewannenbuchs handelt es sich um zehn
Hofreiten, sieben Häuser und ein Hirtenhaus. 
Drei Gehöfte befinden sich in der alten Karte (Abb. 1) in dem Ring, den die Böckswiesen
Straße bildet und drei Anwesen liegen im Bereich der Affhöllerbacher Straße, fünf in der
Kirchbrombacher Straße. 
Die Abbildung 3 zeigt in einem heutigen Ortsplan die Standorte der Häuser aus dem Atlas
von Ley  als Dreiecksymbole.
Vor 1733 findet sich ein Hinweis auf 12 Häuser, wobei es sich z.T. um Doppelhäuser oder
geteilte Häuser handelt. Hier in der Tabula XVIII ist ungefähr der Hausbestand von 1733
angegeben.
Aus den Brandkatastern und anderen Gemeindeakten ergibt sich für 1757 ein Hausbestand in
Böllstein wie in der Abbildung 4 dargestellt. 
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Abb 3: Häuserstandorte nach dem Atlas der Gemeinherrschaft Breuberg 1757

Abb. 4: Ermittelter Hausbestand von Böllstein 1757
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Zuordnung der Hausbesitzer von 1757 (von rechts nach links):
1) Kirchbrombacher Str. (= KB) 22: Jakob Simon, 
2) KB 28 (später Böckswiese 1): Lenhard Fleck, 3) Doppelhaus mit Nicolaus Bauer,
4) KB 32: Lenhard Daum, 
5) bei Kb 32, (Böckswiesen-Ring, nicht mehr bestehend): Philipp Herbert , 
6) KB 36 (später Böckswiese 12): Nicolaus Bauer, 
7) KB 38 (1752): Sebastian  Daum, 
8) KB 25 (1743, heute nicht mehr bestehend): Joh. Georg Scherer, 
9) KB 27 (heute nicht mehr bestehend):  Caspar Friedrich und Adam Hofmann, 
10) bei KB 44 (1753; 1833 umgesetzt nach KB 16): Peter Herbert, 
11) KB 46 (1753): Nicolaus Keil , 
12) KB 29: Peter Germann, 
13) bei Affhöllerbacher Straße (= AB) 4: das Hirtenhaus I bis 1844 dann in KB 23, 
14) Ab 1: (wohl zusammen mit Joh. Vielhard) Friedrich Vielhard , 
15) AB 3 (1749, heute Scheune): Joh. Georg Rausch, 
16) AB 8: Christoph Daum, 
17) AB 7 (1744): Joh. Georg Fornoff, 
18) bei Ab 13: Joh. Adam Trautmann    
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Nachwort
Anscheinend war es schon vor etwa 250 Jahren notwendig, Angaben zum Grundbesitz
bürokratisch (also genau) aufzuzeichnen. Dies diente einerseits zur Rechtssicherheit für den
Landbebauer, andererseits zur genauen Berechnung der Abgaben für die Obrigkeit. Heut-
zutage sind damit die Katasterämter, die Amtsgerichte, die Finanzämter und die Landwirt-
schaftsämter befasst. In der vorstehenden Arbeit ging es vor allem um Angaben zur Sozial-
struktur und zum Gemeindeaufbau. Auch der Frage, ob die Hubgüter einen Hinweis zur Be-
siedlungsgeschichte geben können, wurde nachgegangen. Böllstein erscheint in der fraglichen
Zeit als kleiner Weiler, in dem nur wenige Familien mit einem guten Grundbesitzbestand aus-
gestattet sind. Bei einem Großteil der Bevölkerung ist dies nicht der Fall. Dessen ungeachtet
konnte sich Böllstein im Laufe der Zeit, trotz der ungünstigen geographischen und klima-
tischen Bedingungen, zu einem respektablen Ortsteil der Gemeinde Brombachtal mit heute
etwa 390 Einwohner weiterentwickeln. 
Es sollte allerdings ab der Zeit des Gewannenbuchs noch cirka 200 Jahre dauern, bis die
Kuhgespanne aus dem Ortsbild verschwanden.       
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